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A N F R A G E von Philipp Müller (FDP, Dietikon) und Linda Camenisch (FDP, Wallisellen)  

Betreffend Rentenlose Ergänzungsleistungen 

 

Ergänzungsleistungen zur AHV und IV dienen der Sicherung des Existenzbedarfs von Ren-
tenbeziehenden und sind als Ergänzung zu Renten konzipiert. Offenbar werden aber in er-
heblichem Umfang auch sog. rentenlose Ergänzungsleistungen ausgerichtet. Diese haben 
keinen Bezug zu einer AHV- oder IV-Rente und sind deshalb systemfremd. 
 
Aus der Antwort des Bundesrates auf eine parlamentarische Anfrage geht hervor, dass im 
Jahr 2024 schweizweit rund 2’220 Personen Ergänzungsleistungen ohne Rentenbezug er-
hielten1. Ein erheblicher Teil dieser Leistungen floss an Personen mit ausländischer Staats-
angehörigkeit. Gleichzeitig hält der Bundesrat fest, dass der Vollzug und allfällige ausländer-
rechtliche Konsequenzen ausschliesslich in der Kompetenz der Kantone liegen und dass 
entsprechende Fälle statistisch nicht erfasst werden. 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Wie viele Personen bezogen im Kanton Zürich seit 2020 (aufgeschlüsselt nach Jahr) Er-

gänzungsleistungen ohne gleichzeitigen Bezug einer AHV- oder IV-Rente („rentenlose 
EL“), und wie hoch waren die dafür ausgerichteten Gesamtkosten? 

2. Wie verteilen sich diese Bezügerinnen und Bezüger im Kanton Zürich nach Staatsange-
hörigkeit (Schweizer Staatsangehörige, EU/EFTA-Angehörige, Drittstaatsangehörige), 
jeweils ausgewiesen nach Anzahl und ausgerichtetem EL-Betrag? 

3. In wie vielen Fällen von rentenlosen EL-Bezügern mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
wurde im Kanton Zürich seit 2020 eine ausländerrechtliche Prüfung durch die zuständi-
gen Migrationsbehörden durchgeführt, und in wie vielen Fällen führte dies zu aufent-
haltsrechtlichen Massnahmen (Verwarnung, Bewilligungswiderruf, Nichtverlängerung)? 

4. Teilt der Regierungsrat die Einschätzung, dass der Bezug rentenloser Ergänzungsleis-
tungen im Vergleich zum Bezug von Sozialhilfe faktisch weniger ausländerrechtliche 
Konsequenzen nach sich zieht, und falls ja, wie begründet er diese unterschiedliche Be-
handlung? 

5. Inwiefern sieht der Regierungsrat in Bezug auf die Ausrichtung rentenloser EL Hand-
lungsbedarf auf kantonaler Ebene? 

 Philipp Müller 
 Linda Camenisch 

                                                        
1 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20258138. 


